
Österreich braucht Strom – eine sichere und bedarfsgerechte
Stromversorgung ist elementar für alle Lebens- und Wirt-
schaftsbereiche. Mit dem nicht zuletzt für die versorgungssi-
chere Energiewende Österreichs unabdingbaren raschen
Netzausbau geht eine Vielzahl rechtlicher und fachlicher He-
rausforderungen einher. Die aktuell relevanten und in inner-
staatliches Recht zu integrierenden europarechtlichen Rah-
menbedingungen könnten faktische Erleichterungen bringen.
Voraussetzung dafür ist, dass auf Basis der bisherigen prakti-
schen Projekterfahrungen ein sinnvolles, aufeinander abge-
stimmtes Gesamtpaket geschnürt wird. Anhand ausgewählter

Beispiele zeigt der Beitrag auf, welche konkreten Möglichkei-
ten dabei genutzt werden sollten, um den gesellschaftlichen
Auftrag „sichere Stromversorgung“ bestmöglich erfüllen zu
können.

Die Transformation des Energiesystems wurde in Österreich lan-
ge Zeit allein mit Fokus auf den Erzeugungsumbau betrachtet.
Die Integration erneuerbar erzeugter Energie kann jedoch nur
über ein leistungsstarkes und versorgungssicheres Stromnetz ge-
lingen – der rechtssichere und zügige Stromnetzausbau ist das
Rückgrat der versorgungssicheren Energiewende, sein Gelin-

gen ist unabdingbare Voraussetzung im Kampf gegen den Klima-
wandel und wesentliche Grundlage zur Wahrung der nationalen
Sicherheit. Der Austrian Power Grid AG kommt als unabhängi-
ger Übertragungsnetzbetreiber die Verantwortung zu, das Über-
tragungsnetz sicher, zuverlässig, leistungsfähig und mit Bedacht
auf den Umweltschutz zu betreiben sowie auszubauen und zu
erhalten.1 Dahingehend werden in den kommenden zehn Jahren
9 Mrd Euro in die heimische Strominfrastruktur und damit auch
in das Gelingen der versorgungssicheren Energiewende inves-
tiert.2

Den für den notwendigen Stromnetzausbau erforderlichen
Verfahren wohnt die Herausforderung inne, schwierige Interes-
senabwägungen und damit Verteilungskonflikte ökonomischer,
ökologischer und letztlich auch rechtsstaatlicher Natur zu bewäl-
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tigen. Gleichzeitig ist der Ruf nach Beschleunigung ebendieser
Verfahren omnipräsent.3 Zur Komplexität trägt bei, dass dort, wo
früher Großverfahren grundsätzlich nacheinander abgewickelt
wurden, nunmehr oft mehrere Verfahren parallel durchgeführt
werden müssen.

Der aktuelle in nationales Recht zu implementierende euro-
päische Rahmen könnte dafür die Lösung – oder zumindest ein
großer Schritt in die richtige Richtung – sein. Die RED III4 ver-
langt erhebliche Anstrengungen zur Beschleunigung des Aus-
baus von Erneuerbaren-Anlagen und der dazugehörigen Netz-
infrastruktur. Diese erstrecken sich von der Ermittlung von Po-
tentialgebieten über die Ausweisung von Beschleunigungsgebie-
ten (und Gebieten für die Netz- und Speicherinfrastruktur) bis
zur Implementierung konkreter Maßnahmen zur Verfahrensbe-
schleunigung. Aufgrund der bundesstaatlichen Kompetenzver-
teilung sind diesbezüglich sowohl der Bund als auch die Länder
gefordert.5 ISe möglichst zielführenden Umsetzung sollte dabei
weitestgehend auf alle verfügbaren Erfahrungen mit der Ab-
wicklung von Großprojekten zurückgegriffen werden. Auf Ba-
sis vorhandener „Lessons learned“6 und im Hinblick auf den insb
durch die RED III möglichen rechtlichen Rahmen beleuchtet der
Beitrag anhand ausgewählter Beispiele, wo und wie auf nationa-
ler Ebene Hebel gestellt werden können, um bei der Bewältigung
der Mammutaufgabe des versorgungssicheren und zukunftsge-
richteten Stromnetzausbaues bestmöglich zu unterstützen.

Vom ÖNIP7 ausgehend und sich auf die verschiedenen weiteren
Planungsebenen8 erstreckend sieht das österr Energierecht be-
reits aktuell eine kaskadenartige Netzplanung vor.9 Durch die
Umsetzung der RED III wird nicht nur der Verknüpfung der
Planungskaskaden in sich, sondern auch dem Zusammenspiel
der Planungsebenen mit konkreten Genehmigungsprojekten
verstärkte Bedeutung beigemessen.

Die Verknüpfung der Planungskaskaden und das
Zusammenspiel mit der Projektgenehmigungsebene
werden wichtiger.

Art 15e RED III beinhaltet Regelungen, nach denen die MS Inf-
rastrukturgebiete für die Umsetzung von Netz- und Speicher-
projekten ausweisen können, die für die Integration von er-
neuerbarer Energie in das Stromnetz erforderlich sind. Diese
Ausweisungen müssen mitunter einer SUP10 sowie gegebenen-
falls einer NVP11 unterzogen werden und sind dafür geeignete
und verhältnismäßige Regeln festzulegen (auch in Bezug auf ver-
hältnismäßige Minderungsmaßnahmen), die für die Entwick-
lung von Netz- und Speicherprojekten zu ergreifen sind, um
mögliche nachteilige Umweltauswirkungen zu vermeiden oder,
falls es nicht möglich ist, diese Auswirkungen zu vermeiden,
sie erheblich zu verringern. Während der Ausarbeitung dieser
Ausweisungen sind die Betreiber der relevanten Infrastruktur
von den MS zu konsultieren.12

Sofern Netz- oder Speicherprojekte in einem solchen ausge-
wiesenen Infrastrukturgebiet liegen und die dafür festgelegten
geeigneten und verhältnismäßigen Regeln eingehalten werden,
können MS diese Projekte von einer Umweltverträglichkeits-
prüfungspflicht, einer Bewertung ihrer Auswirkungen auf Na-
tura 2000-Gebiete und von der Prüfung ihrer Auswirkungen auf
den europarechtlich determinierten Artenschutz ausnehmen.13

Sollen diese Privilegierungen in Anspruch genommen werden,
muss ein binnen 30 Tagen abzuschließendes sog „Screening“
auf Basis der vorhandenen Daten aus der SUP des Infrastruk-
turgebietes durchgeführt werden. Dabei soll festgestellt werden,
ob das jeweilige Projekt angesichts der ökologischen Sensibilität
der geografischen Gebiete, in denen es angesiedelt ist, mit hoher
Wahrscheinlichkeit erhebliche unvorhergesehene nachteilige
Auswirkungen haben wird, die bei der SUP und gegebenenfalls
der NVP nicht ermittelt wurden.14 Ergibt das Screening, dass
ein Projekt mit hoher Wahrscheinlichkeit erhebliche unvorher-
gesehene nachteilige Auswirkungen haben wird, so hat die zu-
ständige Beh auf der Grundlage der vorliegenden Daten sicher-
zustellen, dass gegen diese geeignete und verhältnismäßige
Minderungsmaßnahmen getroffen werden. Können solche
Minderungsmaßnahmen nicht getroffen werden, so hat die zu-
ständige Beh sicherzustellen, dass der Betreiber geeignete Aus-
gleichsmaßnahmen ergreift, um diesen Auswirkungen zu be-
gegnen, die, falls keine anderen angemessenen Ausgleichsmaß-
nahmen verfügbar sind, in Form eines finanziellen Ausgleichs
für Artenschutzprogramme erfolgen können, um den Erhal-
tungszustand der betroffenen Arten zu wahren oder zu verbes-
sern.15

Trassenfreihalteverordnungen könnten zur Umset-
zung herangezogen werden.

Umgesetzt werden könnte dieser Rahmen auf der Basis grund-
sätzlich schon erprobter Vorgehensweisen mit Trassenfreihalte-
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verordnungen: Im Energiebereich wurde zB im Rahmen des
Projekts „Sichere Stromversorgung für den Zentralraum
Oberösterreich“16 erst vor Kurzem erstmals in Österreich eine
SUP für einen Stromnetzausbau im Konnex zu einem
UVP-Genehmigungsverfahren17 durchgeführt.18 Bei einer bun-
desweiten Ausrollung solcher Freihaltebereiche iSd beschriebe-
nen Infrastrukturgebiete für die Umsetzung von Netz- und Spei-
cherprojekten nach der RED III stellt sich angesichts der damit
möglichen erheblichen Privilegierungen die Frage, wie Prüfun-
gen auf der Planungsebene im neuen System ausgestaltet werden
sollten.

Huggins/Dietrich19 beschreiben die Variation der Prüftiefe
aus planungsrechtlicher Perspektive mit einer Je-desto-Formel:
„Je nachteiliger die Umweltauswirkungen sein können, je konkreter
und verbindlicher die Planfestlegung einen Rahmen für nachfol-
gende Planungsstufen setzt und je bedeutender die jeweilige Plan-
festlegung für die Zielsetzung des Plans ist, desto größer sollte die
Prüftiefe sein, dh, desto konkreter und umfassender sind die Um-
weltauswirkungen zu betrachten.“20 Nichts anderes kann gelten,
wenn durch die Prüfungen auf der Planungsebene die Grundlage
für Privilegierungen im Genehmigungsverfahren geschaffen
werden soll.

Nutzungskonflikte werden in Zukunft planungs-
rechtlich zu bewältigen sein.

Aus der verstärkten Verschränkung zwischen der Planungsebene
und konkreten Projektgenehmigungsverfahren folgt also, dass
Nutzungskonflikte – insb auch aus artenschutzrechtlicher Per-
spektive – in Zukunft planungsrechtlich zu bewältigen sein
werden. Das bedeutet aber nicht, dass zB artenschutzrechtliche
Prüfungen auf die Planungsebene „hochgezont“ werden müssen.
Vielmehr geht es darum, auf Basis vorhandener aktueller Daten
eine Detailtiefe auszuloten, mit der eine planerische Konfliktbe-
wältigung erfolgen kann.21

Hervorzuheben ist, dass Nutzungskonflikte, die bereits in ei-
nem Planungsakt gelöst wurden, sich nicht verzögernd im Ge-
nehmigungsverfahren auswirken dürfen, wenn dadurch tat-
sächlich ein Beschleunigungseffekt generiert werden soll: ZB

sind für die Planung der Netzentwicklungsmaßnahmen im
Übertragungsnetz, die zur Erfüllung identifizierter Transporter-
fordernisse erforderlich sind, bestimmte Planungsansätze zu be-
rücksichtigen und werden diese im ÖNIP angeführt.22 Werden
diese Kriterien erfüllt, muss darüber nicht mehr auf der Projekt-
genehmigungsebene – mitunter langwierig, aber im Ergebnis im-
mer wieder nur die Unbedenklichkeit bestätigend – diskutiert
werden. Selbiges gilt für etwaige Ergebnisse einer SUP oder
NVP für die in Umsetzung der RED III zu erlassenden Trassen-
freihalteverordnungen.23

Auch wenn mit der breitenwirksamen Verquickung der Pla-
nungs- und Projektgenehmigungsebene rechtlich und wohl auch
fachlich – Letzteres insb im Hinblick auf die neu anzuwendende,
eine spätere Privilegierung rechtfertigende Prüftiefe auf der Pla-
nungsebene – Neuland betreten wird, kann mit gutem Willen
aller Beteiligten dadurch ein tatsächlicher Vorteil für wichtige
Vorhaben und somit für uns als Gesellschaft erwirkt werden. Ins-
gesamt muss die innerstaatliche Implementierung der RED III
durchgängig so ausgestaltet werden, dass Mehrfachprüfungen
vermieden werden und muss darauf auch in den konkreten Ver-
fahren hingewirkt werden.

Rechtzeitig eingebrachte und zulässige Beschwerden gegen einen
UVP-Bewilligungsbescheid an das BVwG haben grundsätzlich
aufschiebende Wirkung.24 Das bedeutet im Ergebnis, dass die
Bewilligung in solchen Fällen vorerst noch nicht konsumiert
werden kann und somit zB mit dem Beginn der Realisierung
dringend notwendiger Vorhaben zugewartet werden muss, bis
die jeweiligen Beschwerdeverfahren abgeschlossen sind. Die Er-
fahrung der Praxis zeigt, dass diese mitunter sehr lange dauern
können, aber sich dadurch nur in den seltensten Fällen gravie-
rende Änderungen ergeben, die einer Vorhabensumsetzung iSd
ursprünglich erteilten behördlichen Bewilligung entgegenste-
hen.25

Die Beh könnte zwar die aufschiebende Wirkung mit Be-
scheid ausschließen,
▶ wenn nach Abwägung der berührten öffentlichen Interessen

und Interessen anderer Parteien
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▶ der vorzeitige Vollzug des angef Bescheids oder die Ausübung
der durch den angeführten Bescheid eingeräumten Berechti-
gung wegen Gefahr im Verzug dringend geboten ist.26

In der Praxis ist die Erfüllung dieser Voraussetzungen aus Pro-
jektwerberperspektive aber regelmäßig schier unmöglich nach-
zuweisen und kam es gerade in letzter Zeit vor, dass behörden-
seitig gut begründete Bescheide, mit denen die aufschiebende
Wirkung von Beschwerden ausgeschlossen wurde, vom BVwG
ersatzlos behoben wurden.27

Durch den Einsatz von KI ist zu befürchten, dass
§ 17a UVP-G faktisch nicht mehr zur Anwendung
kommt.

Dies hat Verzögerungen zur Folge, die wir uns als Gesellschaft
im Hinblick auf die Wichtigkeit einer zeitnahen Umsetzung be-
stimmter Vorhaben eigentlich nicht leisten können. Der dahin-
gehend oft ins Treffen geführte Hinweis, dass es seit der Novel-
lierung des UVP-G28 im Jahr 202329 durch die Implementierung
von § 17a leg cit bei Vorhaben der Energiewende30 bei „Schab-
lonenbeschwerden“31 die Möglichkeit gibt, die aufschiebende
Wirkung auszuschließen, greift in der Praxis zu kurz: Jeder
halbwegs engagierte Projektgegner kann Beschwerden so ausge-
stalten, dass der Inhalt zumindest so vom bisherigen Vorbringen
abweicht, dass der Anwendungsbereich von § 17a UVP-G nicht
erfüllt wird – mit dem verstärkten Einsatz von KI wird dies noch
einfacher und ist zu befürchten, dass § 17a UVP-G faktisch über-
haupt nicht mehr zur Anwendung kommen wird.

Was es eigentlich brauchen würde, ist ein rechtssicherer und
grundsätzlicher Ausschluss der aufschiebenden Wirkung et-
waiger Beschwerden gegen Bewilligungen von für uns alle essen-
ziellen Projekten, wie eben EE-Vorhaben und dem damit zusam-
menstehenden notwendigen Netzausbau. Wie dies bewerkstelligt
werden könnte, kann aus der E des VfGH v 3. 12. 2024 (G 10/
2024-16, G 44/2024-13) abgeleitet werden:

Zum einen wurde in der E festgehalten, dass von § 13
VwGVG32 abweichende Regelungen –wie etwa ein genereller Aus-
schluss oder eine starke Einschränkung der aufschiebenden Wir-
kung von Rechtsmitteln – den Anforderungen des Rechtsstaats-
prinzips bzw dem daraus abgeleiteten Grundsatz der Effektivität
des Rechtsschutzes genügen können, wenn dafür sachlich gebote-
ne, triftige Gründe vorliegen. Als unbedenklich wird in der E die
aktuelle betriebsanlagenrechtliche Systematik gesehen:

§ 78 Abs 1 GewO33 bestimmt, dass Anlagen oder Teile von
Anlagen vor Eintritt der Rechtskraft des Genehmigungsbe-
scheids errichtet und betrieben werden dürfen, wenn dessen Auf-
lagen bei der Errichtung und beim Betrieb der Anlage eingehal-
ten werden. Dieses Recht endet mit der Erlassung des Erk über
die Beschwerde gegen den Genehmigungsbescheid, spätestens
jedoch drei Jahre nach der Zustellung des Genehmigungsbe-
scheids an den Genehmigungswerber. Die zur Entscheidung be-
rufene Beh kann die Inanspruchnahme dieses Rechts ausschlie-
ßen, wenn der Begründung der Beschwerde zu entnehmen ist,
dass aufgrund der besonderen Situation des Einzelfalles trotz
Einhaltung der Auflagen des angefochtenen Bescheids eine Ge-
fährdung des Lebens oder der Gesundheit zu erwarten ist.

Zum anderen wurde in der E auf eine der (alternativ zu erfül-
lenden) Voraussetzungen von Art 136 Abs 2 B-VG34 eingegan-
gen; diese Bestimmung lautet (Hervorhebungen durch die Auto-
ren):

„Das Verfahren der VwG mit Ausnahme des VwG des Bundes
für Finanzen wird durch ein besonderes BG einheitlich geregelt.

Der Bund hat den Ländern Gelegenheit zu geben, an der Vorbe-
reitung solcher Gesetzesvorhaben mitzuwirken. Durch Bundes-
oder Landesgesetz können Regelungen über das Verfahren der
VwG getroffen werden, wenn sie zur Regelung des Gegenstandes
erforderlich sind oder soweit das im ersten Satz genannte beson-
dere BG dazu ermächtigt.“

Konkret geht der VfGH im Ergebnis von keiner Erforderlich-
keit einer von § 13 VwGVG abweichenden Regelung aus, weil im
Rahmen der im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwä-
gung auch öffentliche Interessen – wie das überragende öffent-
liche Interesse an Erneuerbare-Energie-Anlagen35 – berücksich-
tigt werden kann. Auf die zweite in Art 136 Abs 2 B-VG ange-
führte alternative Voraussetzung (eine Ermächtigung im genann-
ten BG, also dem VwGVG) wird in der E des VfGH nicht
eingegangen. Genau hier liegt aber die Möglichkeit, die Umset-
zung der RED III in Österreich zum Anlass zu nehmen, eine
rechtssichere, faktische Beschleunigungsmöglichkeit zu imple-
mentieren. Um verfassungsrechtlichen Bedenken proaktiv be-
reits auf legistischer Ebene entgegenzutreten, müsste eine Er-
mächtigung im VwGVG aufgenommen werden. ZB könnte in
§ 57 VwGVG folgender Abs 3 angefügt werden:

„(3) Das gegenständliche Bundesgesetz ermächtigt zur Erlas-
sung von eigenständigen Regelungen über das Verfahren der Ver-
waltungsgerichte in Gesetzen, die der Umsetzung der Richtlinie
(EU) 2023/2413 zur Änderung der Richtlinie (EU) 2018/2001,
der Verordnung (EU) 2018/1999 und der Richtlinie 98/70/EG im
Hinblick auf die Förderung von Energie aus erneuerbaren Quellen
und zur Aufhebung der Richtlinie (EU) 2015/652, ABl. L 2023/
2413, 31. 10. 2023, dienen.“

Das Rüstzeug für schnellere Umsetzungsmöglich-
keiten liegt am Tisch.

Das Rüstzeug, de lege ferenda schnellere Bauumsetzungsmög-
lichkeiten für wichtige Vorhaben rechtssicher im Einklang mit
der einschlägigen Rspr des VfGH zu implementieren, liegt somit
am Tisch. Konkret müsste die vorhandene Systematik des § 78
Abs 1 GewO mit einer Ermächtigung im VwGVG kombiniert
werden. Damit könnten tatsächliche Erleichterungen geschaffen
und positive Effekte ermöglicht werden.

Effizienz darf nicht mit Effektivität gleichgesetzt werden: Die
bestmöglich implementierte Maßnahme kann in ihrer Wirkung
verpuffen, wenn sie durch eine andere Maßnahme (die für sich
alleine gesehen auch ihren Sinn haben mag) konterkariert wird.
Was es braucht, ist ein schlüssiges Gesamtkonzept.
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Ein Beispiel dafür, wie eine eigentlich beschleunigende Maß-
nahme zum Problemfall für ein Projekt werden kann, stellt das
aktuelle Verhältnis der Verfahrensregime für PCI- und Nicht-
PCI-Projekte36 dar, das im Zuge der Umsetzung der RED III
unbedingt sinnvoll aufeinander abgestimmt werden sollte: Das
Verfahren für PCI ist zweigeteilt, wobei sich diese Zweiteilung
aus einem maximal zweijährig dauernden Vorantragsabschnitt
und einem maximal 18 Monate andauernden Genehmigungsab-
schnitt zusammensetzt. Art 10 Abs 3 Abs 3 der aktuellen TEN-
E-VO37 überlässt es den MS zu beschließen, ob ein Vorantrags-
verfahren für bestimmte Projekte nicht erforderlich ist. Obwohl
bereits im Hinblick auf die Vorgänger-VO38 und den damals
noch zwingend vorgesehenen Vorantragsabschnitt die damit ein-
hergehende Verfahrenseinschränkung statt der eigentlich gewoll-
ten Verfahrensbeschleunigung kritisiert wurde39, hat Österreich
nicht von der Möglichkeit eines fakultativen Vorantragsverfah-
rens nach der aktuellen TEN-E-VO Gebrauch gemacht und re-
gelt § 31 Abs 1 S 1 UVP-G Folgendes: „Der Projektwerber/die
Projektwerberin eines Vorhabens von gemeinsamem Interesse hat
die Durchführung eines Vorantragsabschnitts nach Art 10 der
TEN-E-VO zu beantragen.“40

Der Vorantragsabschnitt ist also obligatorisch und muss beim
Erfüllen der PCI-Voraussetzungen zwingend durchlaufen werden.
Wenn ein UVP-Genehmigungsantrag für ein PCI eingereicht wer-
den würde, für welches der obligatorische Vorantragsabschnitt
nicht absolviert wurde, wäre der UVP-Genehmigungsantrag als
unzulässig zurückzuweisen.41 Wirklich gravierend ist, dass sowohl
im UVP-G als auch in der TEN-E-VO als auch im ministeriellen
Verfahrenshandbuch42 keine ausdrückliche Regelung für den Fall
besteht, in dem ein Vorhaben ein formelles Vorverfahren nach § 4
UVP-G durchläuft und erst währenddessen oder nach Abschluss
des Vorverfahrens, aber noch vor der tatsächlichen UVP-Einrei-
chung, den PCI-Status erhält.43 In solchen Konstellationen muss
formal ein Vorantragsabschnitt durchgeführt werden, ohne dass
zwingend auf Synergieeffekte und bereits vorhandene Verfahrens-
ergebnisse abgestellt wird. Aus verfahrensökonomischer Per-

spektive ein vollkommen widersinniges Ergebnis, das dem ei-
gentlichen Beschleunigungsgedanken der TEN-E-VO diametral
entgegensteht.

Der Umgang mit ökologischen Zielkonflikten in
Hinblick auf die Renaturierungs-VO gestaltet sich
schwieriger.

Für den soeben erörterten Problembereich der TEN-E-VO wird
sich im Zuge der Umsetzung der RED III eine praktikable Lösung
finden lassen. Schwieriger gestaltet sich ein möglichst kohärenter
Umgang mit ökologischen Zielkonflikten. Insb im Hinblick auf
die in der rezenten Renaturierungs-VO44 normierten Verbesse-
rungsgebote und Verschlechterungsverbote stellt sich die Frage,
ob und inwieweit die Renaturierungs-VO mit dem – für die darin
genannten Ziele45 nicht minder relevantem46 – Ausbau erneuerba-
rer Energie und der damit zusammenstehenden Netzinfrastruktur
vereinbar ist. Nicht von der Hand zu weisen ist, dass der Unions-
gesetzgeber ein Gebot einer gegenseitigen Rücksichtnahme von
Renaturierung und dem Ausbau erneuerbare Energie statuiert
wissen möchte – zB wird in Art 6 der Renaturierungs-VO dezi-
diert Energie aus erneuerbaren Quellen adressiert –, das bei den
zukünftigen Entwicklungen und der innerstaatlichen Umsetzung
der RED III zwingend zu berücksichtigen sein wird.47

Zum ThemaMaßnahmenkohärenz soll zuletzt auch noch kurz
die bereits zuvor thematisierteMöglichkeit von Privilegierungen
imGenehmigungsverfahren erwähnt werden, sofern eine Schutz-
standard-gewährleistende SUP und ggf NVP bereits auf der Pla-
nungsebene durchgeführt wurde und auf dieser Basis im Screening
geeignete und verhältnismäßige Regeln geprüft wurden:48

Wird der dahingehende europarechtlich determinierte Rah-
men bei der Umsetzung der RED III ausgeschöpft, darf es inner-
staatlich keine strengeren Voraussetzungen geben. Faktisch
würde es keinen beschleunigenden Effekt haben, wenn zB die
Prüfung des europarechtlich determinierten Artenschutzes im
Genehmigungsverfahren unter Bezugnahme auf die bereits
durchgeführte vertiefte Prüfung auf der Planungsebene (ggf in
Kombination mit spezifischen Maßnahmen) entfällt, aber den-
noch eine naturschutzrechtliche Doppelprüfung aufgrund inner-
staatlicher Hürden durchgeführt werden müsste (damit wäre
auch aus Perspektive des Schutzstandards nichts gewonnen, so-
fern die naturschutzrechtliche Prüfung auf der Planungsebene
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und das jeweilige Maßnahmenpaket entsprechend ausgestaltet
wurde). MaW: Wird die naturschutzrechtliche Prüfung auf die
Planungsebene verlagert, muss die Abschichtung im Genehmi-
gungsverfahren sowohl für europarechtlich determiniertes als
auch innerstaatliches Naturschutzrecht gelten. Für eine Differen-
zierung besteht keine sachliche Rechtfertigung.

Aus ökologischer und ökonomischer Perspektive
wäre ein vereinheitlichtes Genehmigungsregime
und Verfahrensrecht wünschenswert.

Generell wäre sowohl aus ökologischer als auch ökonomischer
Perspektive ein vereinheitlichtes und kohärentes Genehmigungs-
regime inklusive eines nicht zersplitterten Verfahrensrechtes
wünschenswert. Dies ist bei der Implementierung der RED III
in nationales Recht unbedingt zu beachten. Zusammengefasst
gilt: Beschleunigung am Papier darf nicht zum faktischen
Hemmschuh werden. Nur in einem aufeinander abgestimmten
Regelwerk kann der notwendige Erneuerbarenzuwachs und da-
mit unabdingbar zusammenstehend der Ausbau der Netzinfra-
struktur gelingen.

Über die adressierten Aspekte hinaus gäbe es noch eine Vielzahl
weiterer „Stellschrauben“, mit denen die Ziele der RED III geför-
dert werden könnten (man denke zB an eine wirksame und um-
fassende Implementierung von Flächenpool-Lösungen à la § 17
Abs 4 UVP-G oder Natur-auf-Zeit-Modelle49). Insgesamt ist an-
gesichts aktueller Herausforderungen ein neues Denken ange-
bracht, (politischer) Wille gefordert und muss national ein sinn-
voller, kohärenter Rahmen für den EE-Ausbau und die dafür
notwendige Netzinfrastruktur vorgegeben werden. In weiterer
Folge darf im jeweiligen Einzelfall nicht davor zurückgeschreckt
werden, das vorhandene Instrumentarium auszuschöpfen. Die
RED III sollte als Chance begriffen werden, die wir zum Wohle
aller bestmöglich nutzen müssen, um wichtige Vorhaben so um-
setzen zu können, dass sie im Einklang mit der Natur, unserer
Gesellschaft und den wirtschaftlichen Anforderungen stehen.

Ing. Mario Laimgruber, LL.M., ist Rechtsanwalt und Partner der
Haslinger/Nagele Rechtsanwälte GmbH.
E-Mail: mario.laimgruber@haslinger-nagele.com
Internet: www.360ee.at; www.haslinger-nagele.com
Mag. Christoph Ortner und Mag. Sandro Gaugg sind Legal Counsels
der Austrian Power Grid AG, des österreichischen Strom-Übertra-
gungsnetzbetreibers.
E-Mail: christoph.ortner@apg.at; sandro.gaugg@apg.at
Internet: www.apg.at

▶ Bellina/Laimgruber, Projekt- und Verfahrensmanagement für
Umweltvorhaben – Vernünftig planen, erfolgreich umsetzen: Mit
Hausverstand zum Projekterfolg (2025);

▶ Laimgruber/Stoisser, Renaturierung vs erneuerbare Energie: Der
gordische Knoten ökologischer Zielkonflikte und seine potentiel-
len Auswirkungen auf Projektgenehmigungsverfahren,
RdU-U&T 2025/7, 17;

▶ Laimgruber, Auflagen im UVP-Bescheid – Alte Grundsätze und
neue Möglichkeiten im Zeichen unserer Zeit, Wagner/Kerschner/
Lux (Hrsg), Liber Amicorum Wilhelm Bergthaler (2023);

▶ Laimgruber, EU-Beschleunigungs-VO – Turbo und/oder Leerlauf?
RdU-U&T 2023/5, 16;

▶ Laimgruber/Nigmatullin, Örtliche Energieraumplanung: Unions-
und verfassungsrechtliche Voraussetzungen und Grenzen, Teil I,
RFG 2022/24, 116; Teil II, RFG 2022/32, 164;

▶ Laimgruber, Anlagenrechtliche Implikationen des neuen EAG-
Regimes, RdU-U&T 2021/18, 67.

Der Beitrag wurde im Hinblick auf die Tagung Fachdialog RED III-
Umsetzung, die am 25. 6. 2025 an der JKU Linz stattgefunden hat,
verfasst.
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